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Tipps und Hinweise 

1. ... für alle Steuerzahler 

Kindergeld/Freibeträge  

Steuerzahler werden ab 2021 entlastet 
Der Bundestag hat am 29.10.2020 das Zweite Gesetz 
zur steuerlichen Entlastung von Familien sowie zur 
Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen verab-
schiedet. Das Gesetz sieht vor, das Kindergeld ab 2021 
um monatlich 15 € pro Kind anzuheben. Damit erhal-
ten Eltern monatlich folgende Zahlungen: 

Kindergeld ab dem 01.01.2021 

für das erste und zweite Kind je 219 € 

für das dritte Kind 225 € 

ab dem vierten Kind je 250 € 

Die Anhebung bringt auch eine Erhöhung des Kinder-
freibetrags ab 2021 auf 5.460 € (pro Elternteil: 2.730 €) 
und des Freibetrags für den Erziehungs- und Betreu-
ungs- oder Ausbildungsbedarf auf 2.928 € (pro Eltern-
teil: 1.464 €) mit sich. 

Hinweis: Das Finanzamt prüft bei der Einkommen-
steuerveranlagung automatisch, ob der Abzug des 
Kinderfreibetrags oder das Kindergeld für Sie güns-
tiger ist. 

Daneben sind Erleichterungen vorgesehen, von denen 
alle Steuerzahler profitieren. Der Grundfreibetrag soll 
ab 2021 auf 9.744 € und ab 2022 auf 9.984 € steigen. 
Damit einhergehend können Steuerzahler, die einen 
Angehörigen mit Unterhaltszahlungen unterstützen, ab 
2021 größere Teile ihrer Unterstützungsleistungen 
steuerlich geltend machen. Schließlich soll die „kalte 
Progression“ - die Steuermehrbelastung, die eintritt, 
wenn die Einkommensteuersätze nicht an die Preisstei-
gerung angepasst werden - ausgeglichen werden. 

Hinweis: Die Zustimmung des Bundesrats wird im 
November 2020 erwartet. 

 A
kt

ue
lle

 S
te

ue
r-

In
fo

rm
at

io
n 

K
O

M
PA

K
T 

01
/2

1 
 

 
Germersheimer Straße 41 

90469 Nürnberg 

Telefon 0911 / 48 15 37 
Telefax 0911 / 48 66 96 
E-mail info@stbk-fischer.de 
web www.stbk-fischer.de 

Fischer & Partner, Germersheimer Straße 41, 90469 Nürnberg  

 

 
 

 

 

 
Klaus Fischer 

Steuerberater

Alexander Fischer 
Dipl. Betriebswirt (FH)

Steuerberater

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aktuelle Steuer-Information KOMPAKT 01/21, Seite 2 

 

Pauschbeträge  

Menschen mit Behinderung werden 
ab 2021 steuerlich entlastet 
Der Bundestag hat am 29.10.2020 das Gesetz zur 
Erhöhung der Behinderten-Pauschbeträge und zur 
Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen ver-
abschiedet. Menschen mit Behinderung können 
Pauschbeträge geltend machen, statt ihre behinde-
rungsbedingten Mehraufwendungen einzeln nach-
zuweisen. Der Gesetzgeber hat diese Pauschbe-
träge, deren Höhe vom Grad der Behinderung 
(GdB) abhängt, verdoppelt. Zudem wurde die 
veraltete Systematik hinsichtlich des GdB aktuali-
siert und an das Sozialrecht angeglichen. Ab 2021 
können Steuerzahler mit einem GdB von mindes-
tens 20 ohne besondere Voraussetzungen diese 
Pauschbeträge geltend machen: 

bei einem GdB von mindestens Pauschbetrag 

20 384 € 

30 620 € 

40 860 € 

50 1.140 € 

60 1.440 € 

70 1.780 € 

80 2.120 € 

90 2.460 € 

100 2.840 € 

Hinweis: Für Menschen, die hilflos sind, so-
wie für Blinde und Taubblinde erhöht sich der 
Pauschbetrag auf 7.400 €. 

Wer in seiner körperlichen Beweglichkeit einge-
schränkt ist, muss behinderungsbedingte Fahrt-
kosten nun nicht mehr einzeln nachweisen. Ab 
2021 wird eine Pauschalbetragsregelung in Höhe 
der bisher geltenden Maximalbeträge eingeführt. 
Die Pauschale beträgt 

 900 € bei Menschen mit einem GdB von min-
destens 80 oder einem GdB von mindestens 70 
und dem Merkzeichen „G“,  

 4.500 € für Menschen mit den Merkzeichen 
„aG“, „Bl“, „TBl“ und „H“. 

Über die Fahrtkostenpauschale hinaus sollen kei-
ne weiteren behinderungsbedingten Fahrtkosten 
als außergewöhnliche Belastungen berücksichti-
gungsfähig sein. Die Pauschale soll statt der bis-
her individuell ermittelten Aufwendungen für 
Fahrtkosten von Menschen mit Behinderung unter 
Abzug der zumutbaren Belastung zu berücksichti-
gen sein. Für die Berücksichtigung der Pauschale 
muss gleichwohl ein Antrag gestellt werden. 
Sollten die Anspruchsvoraussetzungen für beide 
Pauschalen erfüllt sein, wird immer nur die höhere 
Pauschale gewährt. 

Ab 2021 wird der Pflege-Pauschbetrag bereits ab 
Pflegegrad 2 und unabhängig vom Kriterium 
„hilflos“ gewährt. Konkret sind folgende Pausch-
beträge vorgesehen: 

 600 € bei Pflegegrad 2,  

 1.100 € bei Pflegegrad 3 und 

 1.800 € bei Pflegegrad 4 oder 5. 

Der Pflege-Pauschbetrag stellt auf die persönliche 
Pflege und Betreuung pflegebedürftiger Personen 
(Pflegegrade 2 bis 5) in der häuslichen Umge-
bung ab. Die Pflege besteht zum Beispiel in der 
Hilfestellung bei Verrichtungen des täglichen Le-
bens (u.a. Körperpflege, Nahrungsaufnahme, Mo-
bilität, hauswirtschaftliche Versorgung). Da die 
Regelung auf die persönliche Pflege abstellt, führt 
auch die persönliche Pflege und Betreuung in der 
Wohnung des Pflegebedürftigen zu einer Steuer-
ermäßigung. Der Pauschbetrag schließt die Mög-
lichkeit des Einzelnachweises etwaiger höherer 
Aufwendungen nicht aus. 

Hinweis: Die Zustimmung des Bundesrats 
wird im November 2020 erwartet. 

2. ... für Unternehmer 

November-Lockdown  

Außerordentliche Wirtschaftshilfe 
der Bundesregierung 
Wegen des Teil-Lockdowns im November 2020 
gewährt die Bundesregierung betroffenen Unter-
nehmern eine unbürokratische Sonderunterstüt-
zung. Der Zuschuss berechnet sich nach dem Um-
satz im November 2019 bzw. aus dem durch-
schnittlichen Umsatz 2019. 

Antragsberechtigt sind Unternehmen, die ihren 
Geschäftsbetrieb wegen des Lockdowns einstellen 
mussten (direkt Betroffene). Dazu zählen auch 
Beherbergungsbetriebe und Veranstaltungsstätten. 
Unternehmen, die nachweislich regelmäßig 80 % 
ihrer Umsätze mit direkt betroffenen Unterneh-
men erwirtschaften, sind als indirekt Betroffene 
antragsberechtigt (z.B. Wäschereien, die für Ho-
tels arbeiten und nicht unmittelbar von der Schlie-
ßungsanordnung betroffen, aber faktisch an der 
Ausübung ihres Gewerbes gehindert sind). Das 
gilt zudem für mittelbar Betroffene, also Unter-
nehmen, die regelmäßig 80 % ihrer Umsätze 
durch Lieferungen und Leistungen im Auftrag von 
Unternehmen, die direkt von den Maßnahmen be-
troffen sind, über Dritte erzielen. 

Grundsätzlich ist der Antrag über einen „prüfen-
den Dritten“ (Steuerberater, Wirschaftsprüfer, ver-
eidigte Buchprüfer und Rechtsanwälte) zu stellen 
(www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de).  
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Eine Ausnahme gilt für Soloselbständige: Sie sind 
bis zu einem Förderhöchstsatz von 5.000 € direkt 
antragsberechtigt. Für ihren Antrag brauchen sie 
ein ELSTER-Zertifikat, das über das ELSTER-
Portal generiert werden kann. 

Der Zuschuss beträgt grundsätzlich 75 % des 
Umsatzes im November 2019. Soloselbständige 
haben zusätzlich ein Wahlrecht hinsichtlich der 
Bezugsgröße: Sie können sich für den Umsatz im 
November 2019 oder den durchschnittlichen wö-
chentlichen Umsatz 2019 entscheiden.  

Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit nach 
Oktober 2019 aufgenommen haben, können den 
durchschnittlichen Umsatz im Oktober 2020 oder 
den durchschnittlichen Umsatz seit der Unterneh-
mensgründung wählen. Für alle Berechnungen 
wird auf den durchschnittlichen Wochenumsatz 
abgestellt, da der Zuschuss für jede Woche der 
Schließung gedacht ist. Anders als bei der Über-
brückungshilfe wird es jedoch keine detaillierte 
Überprüfung der Verwendung geben. So können 
Soloselbständige den Zuschuss insbesondere auch 
für Lebenshaltungskosten nutzen. 

Hinweis: Andere Unterstützungsleistungen, 
zum Beispiel die Überbrückungshilfe (Phase 2) 
oder Kurzarbeitergeld, werden auf die Novem-
berhilfe angerechnet. Wir erläutern Ihnen ger-
ne die Details! 

Erzielt ein Unternehmen trotz Schließung Umsät-
ze, werden diese bis zu einer Höhe von 25 % des 
Vergleichsumsatzes nicht angerechnet. Damit die 
Förderung den Vergleichsumsatz nicht übersteigt, 
wird diese bei einem darüber hinausgehenden er-
wirtschafteten Umsatz angerechnet. 

Hinweis: Für Gastronomiebetriebe, die Spei-
sen im Außerhausverkauf anbieten, gibt es hin-
sichtlich der Anrechnung Sonderregelungen. 
Bitte sprechen Sie uns an, wir informieren Sie 
gerne ausführlich! 

Pkw-Verkauf  

Besteuerung der Privatnutzung 
rechtfertigt keine Gewinnminderung 
Wird ein Fahrzeug des Betriebsvermögens ver-
kauft, erhöht die Differenz zwischen Buchwert 
und Veräußerungserlös den Gewinn. Laut Bun-
desfinanzhof kann dieser Gewinn nicht mit dem 
Argument gemindert werden, die Abschreibung 
des Fahrzeugs sei wegen der Besteuerung einer 
privaten Nutzungsentnahme teilweise wieder 
neutralisiert worden. 

Der Veräußerungserlös sei trotz vorangegangener 
Besteuerung der Nutzungsentnahme in voller Hö-
he als Betriebseinnahme zu berücksichtigen. Er 
sei weder anteilig zu kürzen noch in Höhe der auf 

die private Nutzung entfallenden Abschreibung 
gewinnmindernd zu korrigieren. 

Vermietungseinkünfte  

Verlustausgleichsbeschränkung bei 
vermögensverwaltenden KGs 
Haftet ein Unternehmer nur beschränkt, gelten für 
den Verlustausgleich mit anderen positiven Ein-
künften und den Verlustabzug besondere Regeln. 
Grundsätzlich ist der Ausgleich bzw. Abzug auf 
den Haftungsbetrag begrenzt, weil der Unter-
nehmer durch die darüber hinausgehenden Verlus-
te in ihrem Entstehungsjahr regelmäßig weder 
rechtlich noch wirtschaftlich belastet ist.  

Diese Verlustausgleichsbeschränkung ist sinnge-
mäß auch auf vermögensverwaltende KGs mit 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung an-
zuwenden. Der einem Kommanditisten zuzurech-
nende, nichtausgeglichene oder abgezogene Wer-
bungskostenüberschuss ist mit Überschüssen zu 
verrechnen, die ihm in späteren Jahren aus seiner 
Beteiligung an der KG zuzurechnen sind. Dies gilt 
nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
unabhängig von der Einkunftsart. Vor diesem 
Hintergrund unterscheidet nun auch das Bundes-
finanzministerium (BMF) zwischen ausgleichsfä-
higen und verrechenbaren Verlusten. 

Hinweis: Das BMF hat sich darüber hinaus zur 
Berechnung eines fiktiven Kapitalkontos und 
zum Verlustausgleich bzw. zur Verlustver-
rechnung bei Einkünften aus Kapitalvermögen 
sowie aus privaten Veräußerungsgeschäften 
geäußert. Ihre Fragen zum Verlustausgleich 
beantworten wir gerne. 

Abschreibung  

Aufgabegewinn bei häuslichem  
Arbeitszimmer im Betriebsvermögen 
Gibt ein Freiberufler seine berufliche Tätigkeit 
auf, muss er einen Aufgabegewinn ermitteln und 
versteuern. Befindet sich ein häusliches Arbeits-
zimmer in seinem Betriebsvermögen, muss er 
auch den Wertzuwachs dieses Raums erfassen. 
Wird der Raum in das Privatvermögen überführt, 
ist die Differenz zwischen dem Verkehrswert und 
dem Buchwert des Raums in den Aufgabegewinn 
einzubeziehen. Der Bundesfinanzhof hat ent-
schieden, dass die während der aktiven freiberuf-
lichen Tätigkeit geltenden steuerlichen Abzugsbe-
schränkungen für häusliche Arbeitszimmer keinen 
Einfluss auf die Höhe des Aufgabegewinns haben. 
Der bei der Gewinnermittlung anzusetzende 
Buchwert des häuslichen Arbeitszimmers muss 
demnach um die reguläre gesetzliche Abschrei-
bung gemindert werden.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aktuelle Steuer-Information KOMPAKT 01/21, Seite 4 

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Diese Information ersetzt nicht die individuelle Beratung! 

3. ... für GmbH-
Geschäftsführer 

Verschmelzung  

Verlängerung der steuerlichen  
Umwandlungsfristen bis 2021 
Bereits im März 2020 hatte die Bundesregierung 
die pandemiebedingten Schwierigkeiten bei Um-
wandlungen erkannt und die Fristen für Ver-
schmelzungen von acht auf zwölf Monate ver-
längert, sofern die Anmeldung zur Eintragung in 
das Handelsregister bis Ende 2020 erfolgte. So 
durfte etwa eine Verschmelzung zum 31.12.2019 
statt bis zum 31.08.2020 ausnahmsweise erst bis 
zum 31.12.2020 angemeldet werden. 

Dabei wurde versäumt, auch die Anmeldungsfris-
ten im Umwandlungssteuergesetz (UmwStG) für 
Einbringungen und für den Formwechsel auf eine 
Personengesellschaft anzupassen; dies besserte 
man im Juni 2020 durch das Corona-Steuerhilfe-
gesetz nach. Diese Gelegenheit nutzte man auch, 
um eine Ermächtigung des Bundesfinanzministe-
riums (BMF) zu installieren. Danach darf das 
BMF ohne Zutun des Gesetzgebers per Rechts-
verordnung die Fristen des UmwStG ändern, 
wenn das Bundesjustizministerium (BMJV) die 
Fristen für Verschmelzungen (im Umwandlungs-
gesetz) wiederum verlängern sollte. 

Dies hat das BMJV mit der Verordnung zur Ver-
längerung von Maßnahmen im Gesellschafts-, Ge-
nossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht zur 
Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-
Pandemie getan. Umwandlungsbilanzen dürfen 
nun auch für bis zum 31.12.2021 angemeldete 
Verschmelzungen bis zu zwölf Monate alt sein. 
Um einen Gleichklang mit Einbringungen und 
dem Formwechsel auf eine Personengesellschaft 
herbeizuführen, hat das BMF von seinem Recht 
Gebrauch gemacht und die maßgeblichen Fristen 
ebenfalls gleichlautend angepasst. 

4. ... für Arbeitgeber und  
Arbeitnehmer 

Paketzusteller  

Sind vom Arbeitgeber übernommene 
Verwarnungsgelder Arbeitslohn? 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass 
die Zahlung eines Verwarnungsgeldes durch den 
Arbeitgeber nicht zu Arbeitslohn bei dem Arbeit-
nehmer führt, der die Ordnungswidrigkeit (Park-
verstoß) begangen hat. 

Im Streitfall betrieb der Arbeitgeber einen Paket-
zustelldienst. Teilweise erhielt er in Innenstädten 
keine Ausnahmegenehmigung, die ein kurzfristi-

ges Halten zum Be- und Entladen in ansonsten 
nicht freigegebenen Bereichen (z.B. Halteverbots- 
oder Fußgängerzonen) unter bestimmten Auflagen 
ermöglicht hätte. In diesen Fällen nahm er es hin, 
dass die Fahrer ihre Fahrzeuge auch in Haltever-
botsbereichen oder Fußgängerzonen kurzfristig 
anhielten. Wenn für diese Ordnungswidrigkeit 
Verwarnungsgelder erhoben wurden, zahlte der 
Arbeitgeber als Halter der Fahrzeuge die „Knöll-
chen“. Das Finanzamt ging insoweit von Arbeits-
lohn aus. Das Finanzgericht (FG) gab demgegen-
über dem Arbeitgeber Recht.  

Der BFH hat das Urteil des FG aufgehoben und 
die Sache an das FG zurückverwiesen. Er hat zwar 
bestätigt, dass im Streitfall die Zahlung der Ver-
warnungsgelder auf eine eigene Schuld des Ar-
beitgebers erfolgte. Dieser Aspekt spricht laut 
BFH gegen die Annahme eines Lohnzuflusses bei 
dem Arbeitnehmer, der die Ordnungswidrigkeit 
begangen hat. Das FG muss aber im zweiten 
Rechtsgang prüfen, ob den Fahrern, die einen 
Parkverstoß begangen hatten, dadurch Arbeitslohn 
zugeflossen ist, dass der Arbeitgeber ihnen ge-
genüber einen Regressanspruch hat, auf dessen 
Realisierung er jedoch verzichtete. 

5. ... für Hausbesitzer 

Vorweggenommene Erbfolge  

Hausverkauf gegen Veräußerungs-
zeitrente löst Zinsertrag aus 
Mitunter übertragen Eltern ihren Kindern ein 
Hausgrundstück durch vorweggenommene Erb-
folge und erhalten hierfür eine Veräußerungszeit-
rente. In einem solchen Fall fließen ihnen mit den 
Rentenzahlungen steuerpflichtige Zinseinkünfte 
(Kapitaleinkünfte) zu, soweit die Rentenzahlun-
gen nicht auf den Unterschiedsbetrag zwischen 
dem Barwert des Rentenstammrechts zu Beginn 
und zum Ende des jeweiligen Kalenderjahres ent-
fallen. Das geht aus einem aktuellen Urteil des 
Bundesfinanzhofs hervor. Dabei sei unerheblich, 
ob es sich um eine teilentgeltliche Übertragung 
handle, bei der die Summe der Rentenzahlungen 
niedriger sei als der Verkehrswert der Immobilie 
zum Übertragungszeitpunkt. 

Hinweis: Nutzen Sie unser Beratungsangebot, 
bevor Sie Vermögensgegenstände teilentgelt-
lich auf die nächste Generation übertragen! 
Wir beraten Sie gerne zur steueroptimierten 
vorweggenommenen Erbfolge. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


